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Einleitung

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) sorgte 2019 mit zwei Entscheidungen1

zum Ausschluss des Wahlrechts in § 13 BWahlG für Aufsehen. Abseits verschie-
dener Wortmeldungen2 wurde schnell deutlich, dass die Beteiligung von Menschen
mit Behinderungen am öffentlichen Leben offensichtlich noch keine Normalität
darstellt. So existierten die Wahlrechtsausschlüsse (für Menschen mit Behinderun-
gen) seit Jahrzehnten, ohne dass ihre Wirkung vor dem Hintergrund der Bedeutung
des Wahlrechts in Frage gestellt wurde.

Das ist gerade deshalb irritierend, da die Möglichkeit an politischen Wahlen
uneingeschränkt teilnehmen zu können ein wichtiges demokratisches Beteili-
gungsrecht darstellt. Zudem widerspricht diese Praxis dem eigenen Anspruch von
einer inklusiven Gesellschaft.

Eswirft auch gleichzeitig die Frage auf, wie es umdie PartizipationvonMenschen
mit Behinderungen bestellt ist, soweit es sich nicht um eine politische Wahl handelt.

Das Bundesverfassungsgericht hatte über diese Frage nicht zu entscheiden.
Gleichwohl haben die Judikate dazu geführt, dass die Diskussion darüber wieder
entfacht worden ist.

Auch die vorliegende Arbeit kann sich den Partizipationsmöglichkeiten von
Menschen mit Behinderungen nicht in jeder erdenklichen gesellschaftlichen Inter-
aktion widmen. Es ist jedoch wichtig, Beteiligungsmöglichkeiten an solchen Stellen
zu garantieren, die nachhaltigen Einfluss auf die Lebensrealität derMenschen haben.
Anknüpfungspunkt ist dabei zunächst § 1 S. 1 SGB IX. Danach erhalten Menschen
mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen Leistungen nach
SGB IX und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre
Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen
entgegenzuwirken.

Die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der
Gesellschaft soll dementsprechend primär von staatlichen Teilhabeleistungen ge-
fördert und unterstützt werden. Oftmals entscheiden also auch die Art und der
Umfang der gewährten Leistungen über den Grad an gesellschaftlicher Teilhabe und
damit auch über die Frage, ob das Versprechen einer inklusiven Gesellschaft haltbar
ist.

1 Beschluss v. 29.01.2019, BvC 62/14; Urteil v. 15.04.2019, 2 BvQ 22/19, beide juris.
2 Vgl. Sachs, JuS 5/2019, S. 506–509; Schmalenbach, JZ 11/2019, S. 567–569; Welke,

RdLH 2019, S. 1–3.



Ob und welche Leistungen den Menschen mit Behinderungen jeweils zustehen,
entscheidet sich im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens. Dieses Verwaltungsver-
fahren ist enorm wichtig und stellt eine Schlüsselsituation für Menschen mit Be-
hinderungen dar. Gerade hier ist es wichtig, Partizipationsmöglichkeiten in tat-
sächlicher und rechtlicher Hinsicht zu erörtern.

Mit der Verabschiedung der UN-BRK und dem darauf folgenden Bundesteilha-
begesetz (BTHG) wurde mit dem Teilhabeplanverfahren ein Instrument zur Koor-
dination undKooperation in des SGB IX eingefügt (§§ 19 ff. SGB IX). Es eignet sich
gut, um Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb des tradierten Verwaltungsverfahrens
neu zu denken und die Modernisierungstendenzen des Gesetzgebers aufzugreifen.3

Insoweit soll diese Arbeit die Partizipationsmöglichkeiten von Leistungsberechtig-
ten im Sozialverwaltungsverfahren in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht unter-
suchen, ausgehend vom neu eingeführten Teilhabeplanverfahren.

I. Die Wahlrechtsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts

1. Beschluss des BVerfG vom 29.01.2019, 2 BvC 62/14

a) Sachverhalt

Der zweite Senat entschied am 29.01.2019 in einem Verfahren über die Wahl-
prüfungsbeschwerde von insgesamt acht Antragsteller*innen. Diese rügten mit ihrer
Beschwerde einen Verstoß von § 13 Nr. 2, 3 BWahlG gegen die Allgemeinheit der
Wahl aus Art. 38Abs. 1 S. 1 GG und das Benachteiligungsverbot aus in Art. 3 Abs. 3
S. 2 GG. § 13 Nr. 2 BWahlG normierte einen Wahlrechtsausschluss von Personen,
für die ein Betreuer in allen Angelegenheiten bestellt ist. § 13 Nr. 3 BWahlG schloss
Personen aus, die wegen einer im Zustand der Schuldunfähigkeit begangenen Tat in
einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind. Moniert wurde seitens der
Beschwerdeführer*innen unter anderem, dass die Wahlrechtsausschlüsse einer ju-
ristischen Wertung vor dem Hintergrund von Art. 14 EMRK, Art. 3 EMRKZusProt
und Art. 29 UN-BRK nicht standhalten würden. Eine effektive und vollständige
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am öffentlichen und politischen Leben
sei nicht gewährleistet. Folglich seien die Ausschlüsse nicht mit dem Grundgesetz
vereinbar.4

Ein vor diesem Verfahren angestrengter Wahleinspruch der Beschwerdeführer
vom 22.11.2013 führte nicht zum Erfolg. Der Bundestag folgte in der Sache den
Ausführungen des Wahlprüfungsausschusses und wies den Einspruch zurück. Die
Begründung zeichnete dabei jedoch den weiterenWeg schon vor. So seien weder der
Bundestag noch der Wahlprüfungsausschuss befugt, die Verfassungsmäßigkeit

3 Vgl. BT-Drucks. 18/9522, S. 1 ff.
4 BVerfG, Beschluss v. 29.01.2019, 2 BvC 62/14, Rn. 84, juris.
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einzelner Normen zu überprüfen. Eine solche Kompetenz besäße lediglich das
Bundesverfassungsgericht.

b) Entscheidung des Gerichts

Der zweite Senat des BVerfG kam in seinem Beschluss zu dem Ergebnis, dass
sowohl § 13 Nr. 2 BWahlG als auch § 13 Nr. 3 BWahlG nicht mit den verfas-
sungsrechtlichen Bestimmungen aus § 38 Abs. 1 S. 1 GG und Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG
vereinbar sind, erachteten die angestrengte Beschwerde demnach für zulässig und
begründet.5Dabei wurde demGesetzgeber durchaus zugestanden, die Allgemeinheit
derWahl in Art. 38 Abs. 1 GG einzuschränken. Dies habe jedoch innerhalb eines eng
bemessenen Spielraums zu geschehen.6 Auch grundsätzlich generalisierende oder
typisierende Ausschlüsse seien in engen Grenzen zulässig.7Ähnlich sei die Situation
im Hinblick auf das Benachteiligungsverbot in Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG. Ein Diffe-
renzierungsverbot gäbe es nicht, jedoch müsse eine Einschränkung und dessen
Rechtfertigung einem strengen Maßstab unterliegen.8 Das Gericht zieht zur Be-
wertung der Wahlrechtsausschlüsse verschiedene völkerrechtliche Normen heran.
Die Beachtung des Völkerrechts ergebe sich aus der Völkerrechtsfreundlichkeit des
Grundgesetzes. Eine Verschärfung, über die Normen des Grundgesetzes hinaus
würde sich aus Art. 25 IPBPR, Art. 12, 29 UN-BRK und Art. 3 EMRKZusProt je-
doch nicht ergeben.9

Alle Normen gehen davon aus, dass eine Beschränkung des Wahlrechts nicht
pauschal auszuschließen sei. Jede Maßnahme in dieser Hinsicht müsse sich dabei
aber am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientieren. Intensiver setzt sich das
Gericht dabei mit Art. 12 UN-BRK auseinander: Das Zusammenspiel aus Art. 12
Abs. 2 und Art. 12 Abs. 4 UN-BRK ziele nicht auf einen absoluten Schutz der
Rechts- und Handlungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen ab, sondern
stelle umfangreiche Anforderungen an die Vertragsstaaten, sofern eine staatliche
Maßnahme die Rechts- und Handlungsfähigkeit einschränkt. Dabei wird auch die
entgegenstehende Auffassung des UN-BRK Ausschusses10 angesprochen, letztlich
aber als nicht überzeugend abgelehnt.11

Im Anschluss an die Ausführungen zum Prüfungsmaßstab stellt das Gericht ohne
Umwege einen Eingriff in Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG durch die Regelung in § 13 Nr. 2
BWahlG fest.12 Dieser sei auch nicht gerechtfertigt. So seien die vorgetragenen

5 Ebd., Rn. 39.
6 Ebd., Rn. 43 ff.
7 Ebd., Rn. 47 f.
8 Ebd., Rn. 57.
9 Ebd., Rn. 66.
10 BRK-Ausschuss, Communication 4/2011, CRPD/C/10/D/4/2011, Rn. 9.4.
11 BVerfG, Beschluss v. 29.01.2019, 2 BvC 62/14, Rn. 75 ff., juris.
12 Ebd., Rn. 86.
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